
 

Auszüge aus dem Neunten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB IX) 

Folgende	Grundlagen	bes/mmen	maßgeblich	die	
Leistungen	zur	Teilhabe,	wie	sie	von	der	„terra”	erbracht	
werden:	

§	1	
Selbstbes/mmung	und	Teilhabe	am	Leben	in	der	GesellschaB	

1Menschen	mit	Behinderungen	oder	von	Behinderung	bedrohte	Menschen	erhalten	
Leistungen	nach	diesem	Buch	und	den	für	die	Rehabilita:onsträger	geltenden	
Leistungsgesetzen,	um	ihre	Selbstbes:mmung	und	ihre	volle,	wirksame	und	
gleichberech:gte	Teilhabe	am	Leben	in	der	GesellschaC	zu	fördern,	Benachteiligungen	zu	
vermeiden	oder	ihnen	entgegenzuwirken.	2Dabei	wird	den	besonderen	Bedürfnissen	von	
Frauen	und	Kindern	mit	Behinderungen	und	von	Behinderung	bedrohter	Frauen	und	Kinder	
sowie	Menschen	mit	seelischen	Behinderungen	oder	von	einer	solchen	Behinderung	
bedrohter	Menschen	Rechnung	getragen.	

§	4	
Leistungen	zur	Teilhabe	

(1)	Die	Leistungen	zur	Teilhabe	umfassen	die	notwendigen	Sozialleistungen,	um	unabhängig	
von	der	Ursache	der	Behinderung	

1.	die	Behinderung	abzuwenden,	zu	besei:gen,	zu	mindern,	ihre	
Verschlimmerung	zu	verhüten	oder	ihre	Folgen	zu	mildern,	

2.	Einschränkungen	der	Erwerbsfähigkeit	oder	PflegebedürCigkeit	zu	vermeiden,	
zu	überwinden,	zu	mindern	oder	eine	Verschlimmerung	zu	verhüten	sowie	den	
vorzei:gen	Bezug	anderer	Sozialleistungen	zu	vermeiden	oder	laufende	1
Sozialleistungen	zu	mindern,	

3.	die	Teilhabe	am	Arbeitsleben	entsprechend	den	Neigungen	und	Fähigkeiten	
dauerhaC	zu	sichern	oder	

4.	die	persönliche	Entwicklung	ganzheitlich	zu	fördern	und	die	Teilhabe	am	
Leben	in	der	GesellschaC	sowie	eine	möglichst	selbständige	und	
selbstbes:mmte	Lebensführung	zu	ermöglichen	oder	zu	erleichtern.	
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